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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1988

Norm

StPO §285 Abs1

StPO §294 Abs2

Rechtssatz

Der weitere Ablauf der durch die ordnungsgemäße Zustellung der Urteilsausfertigung an den Verteidiger in Gang

gesetzten Rechtsmittelausführungsfristen wird durch die spätere Auflösung des Vollmachtsverhältnisses nicht berührt.
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